
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Mini-Leitfaden „Wenn das Leid sichtbar wird – Umgang mit akuten Krisen“ 
In der persönlichen Betreuung von Geflüchteten kommen immer wieder auch schwere 
persönliche Krisen und traumatische Erfahrungen zum Vorschein. Ehrenamtliche Helfer 
gelangen da schnell an ihre eigenen Grenzen. Es stellen sich Fragen wie: Kann man eine 
suizidale Krise erkennen? Und wie kann man sich in so einer Situation verhalten? Was ist zu 
tun, wenn eine traumatisierte Person in meiner Gegenwart ein "Flash-Back" hat? Der Mini-
Leitfaden, der im Rahmen des Koordinatoren Austauschtreffen im Juli diesen Jahres 
gemeinsam mit Sonja Liebig vom Krisendienst Würzburg entwickelt worden ist, gibt hierfür 
wichtige Hinweise und Leitlinien. Klar muss dabei aber sein, dass kein Ehrenamtlicher eine 
professionelle Hilfe ersetzen kann. Aus diesem Grund wird im Leitfaden auch die Arbeit des 
Krisendienstes in Würzburg vorgestellt, der für alle Personen in akuten Krisen ansprechbar 
ist. Der Mini-Leitfaden ist der Mail als PDF beigefügt (170727_Mini-Leitfaden_Krisendienst). 

  
 

2. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise am Donnerstag, 
23. November 2017 zum Thema: „Da verschlägt es einem glatt die Sprache! - 
Argumentationstraining gegen Stammtischparolen" 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis 
Würzburg am Donnerstag, den 23. November 2017 um 18:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-
Haus ein. Schwerpunkt ist dieses Mal das Thema "Da verschlägt es einem glatt die Sprache! 
- Argumentationstraining gegen (rechtsextreme) Stammtischparolen". Gemeinsam mit Götz 
Kolle der Jugendbildungsstätte Unterfranken wollen wir Hintergrundinformationen zu 
Fluchtursachen und Asyl erweitern, aber auch Strategien entwickeln um Stammtischparolen 
und Anfeindungen gegen Geflüchtete aber auch gegen Engagierte zu erwidern. Alle 
weiteren Informationen finden Sie in der angehängten Einladung 
(20171123_Einladung_Austauschtreffen_Argumentationstraining). 
Um besser planen zu können, freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon bis Donnerstag, den 16. November 2017.  
Darüber hinaus freuen wir uns wieder auf einen interessanten und konstruktiven Austausch 
mit Ihnen. 

 
 
3.  Gespräch mit Zeitzeugin anlässlich des 79. Jahrestags der Reichspogromnacht am 
9. November 2017 in Kitzingen 
Vorurteile gegenüber Juden sind in Deutschland leider immer noch verbreitet. Auch unter 
Geflüchteten gibt es teilweise antijüdische Ressentiments. Eine besondere Möglichkeit für 
Menschen mit und ohne Fluchthintergrund über die deutsche Geschichte und das Verhältnis 
zu Juden ins Gespräch zu kommen besteht am 9. November zum Gedenken an die 
Reichspogromnacht 1938. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in 
Würzburg und Unterfranken lädt gemeinsam mit dem Förderverein ehemalige Synagoge 
Kitzingen am Main e. V. zu einer Begegnung mit der Zeitzeugin Eva Erben ein. Die heute in 
Israel lebende Autorin wird dort auch aus ihrem Buch „Mich hat man vergessen“ lesen. Die 
Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen. Es besteht die 
Möglichkeit um 19:15 Uhr von Würzburg ab der Bushaltestelle Residenz mit einem Bus nach 
Kitzingen zu fahren. In Würzburg findet zudem um 18:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung an 
der ehemaligen Synagoge in der Domerschulstraße statt.  
Weitere Informationen finden sich hier: http://www.christlich-juedische-wuerzburg.de.  
 
4. Fachtagung "Grenzerfahrungen Bewältigen" am 2. Dezember 2017 im Cairo 
Würzburg 
Im letzten Newsletter wurde der Fachtag "Grenzerfahrungen Bewältigen" am 2. Dezember 
2017 im Cairo Würzburg bereits beworben. Veranstalter des Fachtags ist der 
Bezirksjugendring Unterfranken und nicht die Jugendbildungsstätte Unterfranken, wie letzte 

http://www.christlich-juedische-wuerzburg.de./
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche,  


 
„Wir sind nicht das Weltsozialamt!“, „Asylchaos stoppen! Grenzen sichern!“, „Mehr Sicherheit 


für unsere Frauen und Töchter!“, mit solchen und ähnlichen Parolen spielten viele Parteien 


am rechten Rand auf bestehende Vorurteile gegenüber Geflüchteten an. Auch im Wahlkampf 
für die 2018 anstehende Landtagswahl in Bayern wird der öffentliche Raum wieder mit 


ähnlichen Sprüchen bespielt werden.  
Aber auch im Freundes- oder Bekanntenkreis fallen solche oder ähnliche Aussagen, die 


oftmals aus Ahnungslosigkeit, aus Überforderung, durch Ängste, aber auch aufgrund von 
rassistischen Vorurteilen geäußert werden. 


Oft hat man als Zeuge solcher Aussagen oder als direkt Angesprochener Schwierigkeiten die 


richtigen Worte zur passenden Zeit zu finden und bleibt manchmal sogar sprachlos zurück.  
Da auch Sie immer wieder mit Unverständnis für ihr Engagement konfrontiert sind, 


beschäftigen wir uns gemeinsam mit Götz Kolle (Jugendbildungsstätte Unterfranken) mit 
Parolen und Meinungen, die gegen Menschen auf der Flucht aber auch gegen die 


unterstützenden Ehrenamtlichen gerichtet sind. Neben der Vermittlung von 


Hintergrundinformationen zu Ursachen und Folgen von Flucht, entwickeln wir auch passende 
Strategien (Stammtisch-) Parolen und Anfeindungen zu entgegnen.  


 
Gerne laden wir Sie ein, zu einem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise zum Thema:  


 
„Da verschlägt es einem glatt die Sprache!  


- Argumentationstraining gegen (rechtsextreme) Stammtischparolen“ 


am Donnerstag, den 23. November 2017 von 18:00 – circa 20:00 Uhr  
im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  


(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  
 


Anmeldung erforderlich:  


Um besser planen zu können freuen wir uns über eine formlose Rück- bzw. Anmeldung per 
E-Mail oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 16. November 2017.  


 
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  


 


Herzliche Grüße  
 


 
 


Tobias Bothe und Tobias Goldmann  
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Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 





bothe
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20171123_Einladung_Austauschtreffen_Argumentationstraining.pdf




 


Mini-Leitfaden  


„Wenn das Leid sichtbar wird – Umgang mit akuten Krisen“  


(Teil 9 einer Reihe von „Mini – Leitfäden“, die der Dokumentation der Austauschtreffen dienen) 


Anmerkung: Die Grundlagen dieses Leitfadens wurden von und mit den Helferkreisen des Landkrei-


ses Würzburg und den Malteser Integrationslotsen in Kooperation mit Frau Liebig im Rahmen des 


Koordinatoren-Austauschtreffens am 27. Juli 2017 im Matthias-Ehrenfried-Haus entwickelt und von 


den Mitarbeitern der Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe zusammengefasst.  


1 Einleitung  


Der Krisendienst existiert seit dem Jahr 1990. Der Krisendienst ist zuständig für das Versor-


gungsgebiet der Region II:  


- Stadt und Landkreis Würzburg 


- Stadt und Landkreis Kitzingen 


- Landkreis Main – Spessart.  


Hilfesuchende aus der weiteren Umgebung, insbesondere aus dem unterfränkischen Raum 


können sich jedoch auch telefonisch informieren. 


Krisendienst Würzburg 


Kardinal-Döpfner-Platz 1   Montag bis Freitag 


97070 Würzburg     14:00 bis 18:00 Uhr  


Tel.: 0931 571717    und nach Vereinbarung 


Fax: 0931 3534040  


info@krisendienst-wuerzburg.de  telefonische Beratung täglich von  


www.krisendienst-wuerzburg.de   18.30 bis 0:30 Uhr, Einsatz im Notfall möglich 


 


2 Das Angebot des Krisendienstes 


Der Krisendienst ist für alle Personen in akuten Krisen ansprechbar. Auch wenn Sie jeman-


den in einer akuten Krise kennen, können Sie sich Rat im Umgang mit der Person beim Kri-


sendienst einholen.  


Die Mitarbeiterinnen sind spezialisiert auf die Beratung von Menschen in suizidalen Krisen, in 


akuten psychosozialen und sozialpsychiatrischen Krisen sowie auf die Beratung von deren 


Angehörigen. Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die ambulante psychosoziale Versor-


gungslücke in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und Feiertagen zu schlie-


ßen. Die Suizidprävention ist ein zentraler Bereich der Arbeit des Krisendienstes.  



mailto:info@krisendienst-wuerzburg.de
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Die Mitarbeiterinnen des Krisendienstes sind an Werktagen zwischen 14:00 und 18:00 Uhr 


unter der Nummer 0931 571717 zu erreichen. Beratungstermine können auch außerhalb 


dieser Zeiten vereinbart werden.  


Täglich (auch am Wochenende) von 18:30 bis 00:30 Uhr sind engagierte KollegInnen, die in 


anderen Feldern der psychosozialen Versorgung arbeiten, unter derselben Telefonnummer 


0931 571717 erreichbar. Im akuten Notfall kann ein persönliches Gespräch vor Ort stattfin-


den. 


Über die Krisenintervention hinaus umfasst die Arbeit des Krisendienstes außerdem:  


- Einzel- und Familiengespräche (auch nach dem Suizid eines nahestehenden Men-


schen) 


- Kurzzeittherapie  


- Öffentlichkeitsarbeit  


- Gremienarbeit  


- Organisation des Bereitschaftsdienstes, fachliche Begleitung der freiwilligen Mitarbei-


terInnen  


- Kooperation mit den anderen Sozialpsychiatrischen Diensten, Beratungsstellen, Äm-


tern und ÄrztInnen 


3 Wie erkennt man eine mögliche Suizidgefährdung?  


Es gibt einzelne Signale, die auf eine mögliche Suizidgefährdung hindeuten können, aber 


nicht müssen:  


- Die Person zieht sich stärker zurück von anderen als sonst.  


- Die Person reagiert auf Ansprache in etwa mit „Ach, du kannst mir auch nicht helfen; 


niemand kann mir helfen.“ 


- Die Person verhält sich „plötzlich“ anders als sonst; Sie äußert sich besonders be-


drückt oder aggressiv; sie äußert sich immer pessimistischer oder gar hoffnungslos.  


- Jemand ist nach einer kurzen oder längeren Phase heftiger gefühlsmäßiger Bewegt-


heit in einem für ihn schwierigen Zusammenhang plötzlich sehr ruhig und gelassen.  


- Macht die Person Dinge, die für sie eigentlich ungewöhnlich sind und es entsteht der 


Eindruck, dies hat für die Person einen endgültigen Charakter? – z.B. eine Person 


verschenkt Dinge, an denen sie bekanntermaßen sehr hängt, oder sie macht ein Tes-


tament.  







 


- Spricht die Person mehr als im Spaß oder der Situation entsprechend davon, dass 


sie genug hat? „Ich habe die Schnauze jetzt voll…“. Oder „Wenn es so weitergeht, 


hänge ich mich auf… gehe ins Wasser … werfe mich vor den Zug …“ oder so ähn-


lich.  


Wenn Sie diese Signale wahrnehmen und das Gefühl haben, dass sich jemand etwas antun 


möchte, haben Sie immer die Verantwortung zu handeln (Notruf bei akuter Fremd- oder 


Selbstgefährdung, sonst bspw. Kontakt zum Krisendienst um sich beraten zu lassen, wie Sie 


sich weiter verhalten sollten). Aber Sie haben nie die Verantwortung für die Entscheidungen, 


die eine Person in einer Krise trifft.  


3.1 Fragen an suizidgefährdete Menschen 


Kommt man anhand der oben beschriebenen Signale zu dem Eindruck, dass eine Person 


suizidgefährdet sein könnte, ist es wichtig, diesem Eindruck mit Fragen an die Person nach-


zugehen.  


- Haben Sie schon daran gedacht, sich das Leben zu nehmen?  


(Kostet Überwindung, es ist aber wichtig, dies direkt anzusprechen. Die Erfahrung im 


Krisendienst zeigt, dass Menschen in Krisen so gut wie nie irritiert sind, wenn man 


ihnen diese Frage stellt. Und wenn jemand über Suizid nachdenkt, erhält man nur so 


zuverlässig die Information, dass es so ist.)  


- Wie würden Sie es tun?  


(Je konkreter die Vorstellung, desto höher das Risiko!) 


- Denken Sie bewusst daran oder drängen sich derartige Gedanken auf, auch wenn 


Sie es nicht wollen?  


(Sich passiv aufdrängende Gedanken sind gefährlicher!) 


- Haben Sie schon mit jemandem über Ihre Absichten gesprochen?  


(Ankündigungen immer ernst nehmen!)  


- Haben sich Ihre Interessen oder Ihre Kontakte zu anderen reduziert? 


 


Wenn Sie mit einer Person, die sich Gedanken über Suizid macht, über dieses Thema spre-


chen, fühlt sich die Person in ihrer Situation wahr- und ernstgenommen. Dies allein kann 


entlastend und stabilisierend wirken.  


3.2 Stadien der suizidalen Entwicklung nach Pöldinger 


Pöldinger teilt die suizidale Entwicklung in drei Phasen ein:  







 


 


Menschen können sehr lange in einzelnen Stadien verweilen oder auch sehr schnell alle 


Stadien durchlaufen. Je weiter eine Person in der suizidalen Entwicklung fortgeschritten ist, 


desto schwerer fällt es ihr, sich von den eigenen Suizidgedanken zu distanzieren und sich 


und ihre Gedanken bewusst zu steuern.  


Während sich im ersten Stadium schon erste Hinweise auf suizidale Tendenzen erkennen 


lassen, senden Betroffene im zweiten Stadium die deutlichsten Signale aus. Hier verändert 


sich das „normale“ Verhalten am auffälligsten. Betroffene schwanken, sind unentschlossen 


und verzweifelt.  


Rutscht eine Person in Phase drei, kann es von außen zunächst so aussehen, als hätte die 


Person ihre Probleme überwunden. Dieser Eindruck kann entstehen, wenn sich Betroffene 


für den Suizid als vermeintlichen letzten Ausweg aus ihrer Lebenskrise entscheiden.  


 


3.3 Was schadet im Umgang mit suizidgefährdeten Menschen?  


Gespräche mit suizidgefährdeten Menschen sind für niemanden Routine. Folglich kommt es 


in solch einer ungewohnten Ausnahmesituation auch leicht zu Überforderung und Hilflosig-


keit. Und dies wiederum führt leicht dazu, dass man auf wenig hilfreiche Verhaltensmuster 


zurückgreift. Im Folgenden eine Liste mit Reaktionen die man nicht zeigen sollte:  


- Nicht vorschnell trösten 


„Das wird schon wieder!“  


„Kopf hoch, das Leben geht weiter…“ 







 


- Nicht ermahnen  


„Denken Sie nicht so oft daran!“  


„Sie können doch Ihre Familie nicht einfach im Stich lassen.“  


- Nicht verallgemeinern 


„Das kommt immer wieder mal vor, dass es Streit gibt.“  


„Das ist doch normal in Ihrem Alter.“ 


- Keine Ratschläge geben 


„Vergessen Sie einfach, was war.“  


„Schlafen Sie mal eine Nacht drüber.“  


- Nicht belehren 


„Sie sehen das falsch!“ 


„Das kann man so nicht sagen“  


- Nicht verniedlichen 


„So schlimm kann es doch gar nicht sein!“  


„Morgen schaut das ganz anders aus.“  


- Nicht beurteilen und nicht kommentieren 


„Sie haben sich offensichtlich nie von Ihrer Mutter lösen können.“  


- Nicht ausfragen und nicht analysieren 


„Warum ist den die Beziehung zu Ihrer Mutter immer noch so eng?“  


- Keine vorschnellen Aktivitäten 


„Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt …“ 


 


3.4 Beziehung als Basis für Hilfe – und wie man Beziehung aufbaut 


Wenn Sie jemandem in einer akuten Krise helfen wollen, so müssen Sie zunächst eine Be-


ziehung zu dieser Person herstellen, oder dafür sorgen, dass Sie in Beziehung bleiben. In 


Beziehung zu treten heißt auf der einen Seite, Angebote zu machen, für die Person da zu 


sein. Auf der anderen Seite aber auch, Ihre eigenen Grenzen aufzuzeigen und deutlich zu 


machen, dass Sie nicht die Verantwortung für die Handlungen der Person übernehmen.  


 


Wichtig für den Beziehungsaufbau ist, dass Sie  


- Zuhören 


o Ich kann Sie nicht abbringen, aber ich bin jetzt da 







 


o Sie sind der Fachmann / die Fachfrau für sich selbst  


o Ist es Ihnen schwergefallen mich anzusprechen / anzurufen?  


o Was erwarten Sie von dem Gespräch?  


o War das Gespräch für Sie hilfreich?  


o Was brauchen Sie / würde Ihnen helfen?  


- Gefühle, die Sie wahrnehmen, spiegeln 


o Ich habe Zeit für Sie, bin für Sie da 


o Ich finde gut, dass Sie es geschafft haben, mich anzusprechen 


o Ich habe Sie nicht genau verstanden, können Sie es noch genauer erläutern?  


o Es ist in Ordnung, wenn Sie weinen. Haben Sie ein Taschentuch…? Atmen 


Sie erstmal tief durch 


- Humor, gemeinsam lachen 


- Wenn angemessen, Person/Situation in Frage stellen, provozieren  


4 Traumapädagogische Empfehlungen für den Umgang mit Geflüchteten 
(nach Schwerwath und Friedrich aus „Umgang mit traumatisierten Flücht-
lingen“ von Zito und Martin) 


Um traumatisierende Erfahrungen zu verarbeiten, bzw. den Blick auf das Hier und Jetzt zu 


richten benötigen Betroffene in erster Linie Sicherheit. Zunächst äußere Sicherheit in den 


Rahmenbedingungen und der aktuellen Lebenssituation, um dann zu einer inneren Sicher-


heit zu kommen.  


Auch wenn ein laufendes Asylverfahren mit der drohenden möglichen Abschiebung denkbar 


ungünstige Rahmenbedingungen schafft, gibt es noch eine Reihe weiterer Punkte an denen 


man ansetzen kann, um Sicherheit zu vermitteln und den Umgang mit den traumatischen 


Erlebnissen zu erleichtern.  


4.1 Äußere Sicherheit  


Aufenthaltsstatus? Wie steht das Asylverfahren?  


Wie ist die Unterbringung?  


Tagesstruktur gegeben? (Sprachkurs, Teilnahme an anderen Angeboten, …)  


Körperliche Verfassung (Erkrankungen, Infektionen, Verletzungen, selbstschädigende 


Lösungsversuche wie Alkohol oder Drogen?)  







 


Soziales Umfeld (ist jd. sehr isoliert? Gibt es eine Patenschaft? Anschluss an Kir-


chengemeinde, Begleitung durch Ehrenamtliche, Fußballverein…)  


Kooperationspartner/-innen bei allen Bereichen notwendig – RechtsanwältInnen, Be-


ratungsstellen, psychosoziale Zentren für Flüchtlinge 


4.2 Inseln der Sicherheit schützen vor dem Ertrinken – die Einrichtung als „siche-
rer Ort“ 


Flüchtlingscafé, Klassenzimmer, Beratungszimmer… können Inseln der Sicherheit 


sein.  


Durch Trauma ist Kontrollverlust entstanden, jetzt gibt es ein großes Bedürfnis nach 


Einschätzbarkeit und Kontrollierbarkeit  


Möglichst große strukturelle Klarheit und Transparenz nötig 


- Was ist erlaubt, was nicht?  


- Klare Zuständigkeiten (Wer ist wofür zuständig und wofür nicht?)  


- Verbindlichkeit und die Einhaltung von Absprachen 


- Klare Zeitstrukturen (Wann bin ich in der Unterkunft oder erreichbar? Wann findet der 


Deutschkurs statt?)  


- Atmosphäre der Wertschätzung, des Respekts, der Offenheit und Unterstützung, 


auch durch den Umgangston  


- Helle und saubere („heile“) Räume sind hilfreich, wenn Inneres verletzt ist.  


- Ein gewaltfreies Umfeld herstellen, darauf achten, dass keine gewaltverherrlichende 


Propaganda oder Lieder zum Einsatz kommen.  


 


4.3 Als BegleiterIn stabilisierend wirken  


- Belastende Themen erkennen und handhaben  


o Konzept des „guten Grundes“ – jedes Verhalten ist Ausdruck eines (möglich-


erweise verschobenen) Bedürfnisses  


o Auf Gegenwart und Zukunft beschränken, nicht auf die Vergangenheit fokus-


sieren (Retraumatisierung vermeiden). Falls ein Vertrauensverhältnis da ist 


und Flüchtlinge erzählen möchten, Raum dafür geben. Dabei aber auch auf 


eigene Gefühle und Grenzen achten und diese respektieren und benennen.  







 


o Psychoedukation: Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung? Erklä-


ren, damit betroffener Person eigene Verhaltensweisen verständlich werden.  


- Belastende Gefühle wahrnehmen und damit umgehen (Verhalten bei einem „Flash-


Back“ eines Traumatisierten) 


o Sicherheit vermitteln, wenn Geflüchtete angetriggert werden und dissoziieren 


(starrer, leerer Blick, keine Reaktion mehr) „Hier und jetzt ist alles in Ord-


nung“!  


o Unterstützung dabei geben, sich wieder in der Gegenwart zu orientieren, Kon-


takt herstellen – mit Namen ansprechen (auch mehrmals), Blickkontakt her-


stellen, Fragen, ob er/sie Sie sieht und wahrnimmt.  


Zurückhaltend sein mit Körperkontakt, vorher um Erlaubnis fragen.  


Etwas in die Hand geben, z.B. einen Igelball  


o Person einladen, aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen, sich zu schütteln, 


zu strecken.  


o Gesicht mit kaltem Wasser waschen, etwas trinken  


o An Gegenwart orientieren: Welches Datum haben wir? Wo befinden wir uns? 


(Dabei den Sinn dieser Fragen erklären)  


o 5-4-3-2-1-Übung (Anleitung z.B. hier: 


https://www.traumatherapie.de/users/bambach/hydratext.html)  


4.4 Von der äußeren zur inneren Sicherheit  


Atem- und Bewegungsübungen sowie Ablenkungstechniken sind Werkzeuge um die 


innere Sicherheit wieder zurückzuerlangen oder zu festigen. Sie sind das „Hand-


werkszeug“ zur Selbstregulation, um einem Kontrollverlust entgegenzuwirken, die 


Kontrolle über das eigene Erleben, Handlungsmacht und Selbstwirksamkeit wieder-


zuerlangen.  


Distanzierungsübungen dienen wiederum dazu, zu lernen, individuell besser mit 


traumatypischen Belastungen umgehen zu können.  


- Atemübungen  


Immer Rückmeldung geben lassen, da diese für Menschen mit Traumata unange-


nehm sein können  


Tiefes Atmen kann Kontakt zu eigenen Gefühlen herstellen und wird dadurch eventu-


ell als bedrohlich empfunden. Nicht darauf bestehen, die Augen zu schließen.  


Bauchatmung wird oft als angenehmer empfunden.  



https://www.traumatherapie.de/users/bambach/hydratext.html





 


Bei Flashbacks helfen 10-0 Atem- und Konzentrationsübungen (Blick auf Gegenstand 


im Raum richten, bewusst atmen, von 10 bis 0 herunterzählen).  


- Bewegungsübungen 


Entspannungsübungen können für traumatisierte Personen überfordernd sein, da der 


Körper durch die Traumata oft in ständiger Alarmbereitschaft und Angespanntheit ist. 


Dennoch ist es wichtig, eine Möglichkeit zu haben um Spannungen abbauen und 


Kontrolle bewahren zu können.  


Geeignet sind z. B. einfache Körperübungen mit offenen Augen, bei denen Menschen 


aktiv bleiben können, den Boden unter den Füßen spüren, Energie abführen können.  


Gerade bei Jungs und Männern ist das Bedürfnis da, den eigenen Körper, die Mus-


keln spüren zu wollen, weshalb Liegestütze etc. gut geeignet sind.  


Auch die progressive Muskelentspannung (PMR) nach Jacobson wurde als sehr hilf-


reich erlebt.  


- Achtsamkeitsübungen und Ablenktechniken 


Das Augenmerk auf die Gegenwart richten, indem man z. B. gemeinsam spazieren 


geht und sich gegenseitig erzählt, was man sieht. Oder indem man bewusster isst 


(sieht, riecht, schmeckt).  


4.5 Sichere Bindungen 


Ein wichtiger Schutzfaktor für traumatisierte Personen sind Bindungspersonen au-


ßerhalb der Familie, die als Bezugspersonen und Rollenmodelle dienen. Das Bin-


dungssystem von Menschen ist zeitlebens offen und lernfähig. Menschen haben also 


immer die Fähigkeit, sich auf neue Beziehungen einzulassen.  


Solche Beziehungen im ehrenamtlichen Kontext zu pflegen ist grundsätzlich schwie-


riger, als im professionellen Kontext von Beratung. Da die Begleitung im privaten 


Rahmen stattfindet, kann es leicht zu Missverständnissen und falschen Erwartungen 


kommen. Dies ist zunächst einmal normal und nicht weiter schlimm, solange Sie als 


Ehrenamtliche es dann für sich schaffen, die eigenen Grenzen zu erkennen und 


freundlich mitzuteilen und durchzusetzen. Hilfreich ist es dabei, sich selbst Klarheit zu 


schaffen über das eigene Hilfsangebot, was man zu leisten bereit und fähig ist und 


seine eigenen Wünsche und wunden Punkte zu (er-)kennen und zu achten. Dabei 


aber auch die Achtsamkeit (wie geht es dem anderen?) zu wahren und zwischen den 


eigenen Problemen und Problemen der anderen unterscheiden zu können.  


4.6 „Ich bin in Ordnung!“ – Unterstützung positiver Selbstbilder 


Eine Traumatisierung ist die Erfahrung, ausgeliefert und ohnmächtig zu sein. Dies 


schädigt das Selbstwertgefühl und Selbstbild. Unter Umständen treten traumatisierte 







 


Personen besonders aggressiv auf, um nie mehr Opfer zu sein. Beides hat negative 


Konsequenzen und schränkt die Lebensqualität ein.  


Hier ist es wichtig, die Betroffenen dabei zu unterstützen, ein positives Selbstbild zu 


entwickeln, indem man es ihnen ermöglicht „gute Bilder“ zu erlernen und den belas-


tenden Erinnerungsbildern entgegenzusetzen (Kunst, Fotos, Filme und Geschichten). 


Auch positive Erfahrungen zu machen hilft, ein positives Selbstbild zurückzuerlangen 


(Picknick, Feste, Alltagserlebnisse, …).  


Da Geflüchtete im Rahmen des Asylverfahrens und oft auch in den Unterkünften nur 


sehr beschränkte Möglichkeiten haben mitzuentscheiden, ist es umso wichtiger, 


ihnen in anderen Lebensbereichen die Möglichkeiten zu eröffnen selbst Einfluss zu 


nehmen (Wohin geht der Ausflug? Über welches Thema wollen wir sprechen? Wie 


wollen wir den Raum/das Fest gestalten?).  


4.7 Ressourcenorientierung 


Jeder Mensch hat Ressourcen. Diese verlieren manche aber aus dem Blick. Res-


sourcen sind alle Tätigkeiten, die eigene Energie wieder in den Fluss bringen, bei de-


nen sich eine Person als effektiv und kreativ erleben kann. Leitfragen um dies aufzu-


decken sind „Über welche Kenntnisse verfüge ich?“ und „Was tut mir gut?“ (Sport, 


bügeln, spazieren,…).  


Auch soziale und familiäre Bindungen können Ressourcen sein. Oder auch die Mit-


gliedschaft in (Sport-)vereinen. Auch Werte und moralische Grundhaltungen, Glaube, 


politische Überzeugungen und Zukunftspläne (Visionen, Ziele) können Halt und Ori-


entierung geben.  
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- 2 - 
Woche fälschlicherweise zu lesen war. Nun gibt es zu der Veranstaltung einen Flyer, der als 
PDF angehängt ist (171202FlyerGrenzerfahrungen). Anmelden kann man sich auch online 
unter: http://www.jugend-unterfranken.de/events/fachtagung-grenzerfahrungen-bewaeltigen/.  

  
 

5. Broschüre des Netzwerk IQ zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten- 
Informationen für Ehrenamtliche 
Das Netzwerk IQ hat eine Informationsbroschüre zur Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten für Ehrenamtliche herausgegeben. Ziel ist es einen Überblick zu folgenden 
Themen zu geben: Anerkennung ausländischer Qualifikationen, Arbeitsmarktzugang für 
Geflüchtete, Teilnahme an Integrations- und berufsbezogenen Deutschkursen, Umgang mit 
Traumafolgestörungen. Besonders hilfreich sind Praxishandreichungen zu den einzelnen 
Kapiteln, in denen die wichtigsten Fragen und Schritte bei der Beratung übersichtlich 
dargestellt sind. Auch sonst sind die Informationen gut aufbereitet und bei der 
ehrenamtlichen Betreuung von Geflüchteten sicherlich eine Hilfe. Die Broschüre ist als PDF 
angehängt (Broschüre__Arbeitsmarktzugang_Ehrenamt_2017). 

  
 

6. Mentoringprogramm für Journalisten mit Einwanderungsgeschichte 
Mit einem Mentoringprogramm unterstützen die Neuen deutschen Medienmacher (NdM) 
angehende JournalistInnen mit Einwanderungsgeschichte. Da gerade für diese Gruppe der 
Einstieg in den Medienbereich mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, unterstützen die 
NdM 50 JournalistInnen und stellen ihnen ein Jahr lang erfahrene MentorInnen zur Seite. 
Zudem werden Seminare und Redaktionsbesuche angeboten. Für die Bewerbung gibt es 
keine formalen Bedingungen. Berufseinsteiger, NachwuchsjournalistInnen aber auch 
erfahrene Medienschaffende mit Einwanderungs-/ Fluchthintergrund können sich noch bis 
zum 30. November 2017 bewerben. Weitere Informationen finden sich hier: 
http://www.neuemedienmacher.de/projekte/mentoring/. 
 
7. Deutsch-Syrischer Radiopodcast: Syrmania - Das Leben der Syrer in Deutschland 
 „Syrmania“, so heißt ein neuer Podcast von Deutschlandradio Kultur und dem Onlineradio 
Souriali, der das Leben der neuangekommenen Syrer in Deutschland thematisiert. 
Abwechselnd auf Deutsch und Arabisch wird in zwölf Folgen die Sicht der Syrer auf ihre 
neue Heimat, aber auch die Sicht der Deutschen auf ihre neuen Nachbarn beleuchtet. 
Konkret heißt das z.B.: "Syrische Frauen zwischen zwei Gesellschaften" oder "Stehen Syrer 
in der U-Bahn unter Beobachtung?". Alle Folgen des Podcasts können hier abgerufen 
werden: http://www.deutschlandfunkkultur.de/syrmania.3434.de.html.  
 
8. Information: Führerschein für Asylbewerber und Identitätsnachweis 
Als Asylbewerber einen Führerschein zu beantragen, kann eine sehr komplizierte 
Angelegenheit sein. In der Mailingliste des Bayerischen Flüchtlingsrates wurde kürzlich auf 
eine relevante Änderung der Gesetzeslage aufmerksam gemacht. Es wird zwar nach wie vor 
ein Identitätsnachweis für die Beantragung einer Fahrerlaubnis und zur Führerscheinprüfung 
benötigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber bereits am 8. September 2016 
entschieden, dass auch eine Aufenthaltsgestattung mit Lichtbild als Identitätsnachweis 
genügen kann, auch wenn diese nur auf eigenen Angaben beruht. Diese Neuerung 
vereinfacht den Weg zum deutschen Führerschein in einigen Fällen erheblich. Zweifel an der 
Richtigkeit der Personenangaben oder am erreichten Mindestalter dürfen aber natürlich nicht 
bestehen. Ausführlich hierzu die Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts: 
http://www.bverwg.de/pm/2016/75.  
 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Tobias Bothe 
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Teilnahmebedingungen + Organisatorisches


Sie sind
Ehrenamtlich engagiert im Bereich der Jugendarbeit, Jugend-
verbandsarbeit 
Hauptamtlich im Themenfeld aktiv


Das erwartet Sie 
Kritische Auseinandersetzung und Perspektiventwicklung - 
Knackige Diskussionen - konzentrierte Vorträge - kreative 
Workshops


Dort stärken Sie Ihre Handlungskompetenz
Jugendkulturhaus Cairo, Fred-Josef-Platz 3, 97082 Würzburg 
(https://cairo.wue.de/home) 


Sie werden proff esionell begleitet von
Tanja Rupprecht, Diakon Jürgen Kricke 
Jugendbildungsreferenten der Evangelischen Landjugend in 
Bayern und Aktionskoordinator www.plurability.de – Vielfalt 
gestalten vor Ort (www.elj.de)


Christian Gündling
Pädagogischer Mitarbeiter Bezirksjugendring Unterfranken
E-Mail: christian.guendling@jugend-unterfranken.de


Andrea Hefter
Stadtjugendring	Aschaff	enburg
E-Mail:	pia@sjr-aschaff	enburg.de


Sie melden sich an oder haben Fragen:
Bezirksjugendring Unterfranken
Berner Str. 14
97084 Würzburg


Christian Gündling
Tel.: 0931 730410-77
Mobil: 0170 7141953
E-Mail: christian.guendling@jugend-unterfranken.de


Bezirksjugendring U
nterfranken


Christian G
ündling


Bernrer Str. 14
97084 W


ürzburg


FAX 0931 730410-99
christian.guendling@


jugend-unterfranken.de


Fachtag


„Grenzerfahrungen 
bewältigen“


02. Dezember 2017
im Jugendkulturhaus Cairo


Ich möchte an folgenden beiden Workshops teilnehmen:


 Herausforderung Sprachen und Verständigung
 mit Osama Albernawi u. Basel Asideh


 Herausforderung religiöse Vielfalt
 mit Ahmad Alghoriani u. Mohamed Dweidari


 Umgang mit Gewalterfahrungen,Traumata und 
 Traumafolgen
 mit Elisabeth Kirchner


 kulturelle Vielfalt
 mit Mohammed Karssli, Moheeb Maktabi u. Götz Kolle


 Argumentationstraining
 mit Jürgen Kricke







Tagesprogramm in Stichpunkten


Samstag, 2. Dezember 2017


10:00   Ankommen mit Begrüßungskaffee. 


10:30   Eröffnung / Begrüßung / Organisatorisches


11:00   Leit- und Leidkultur?! „Grenzenlose Kulturen“ 
  Jürgen Kricke


12:00  Infos 
  von Maria Ott vom BJR zu aktuellen Zahlen/ 
	 	aktuellen	Situation	–	junge	Geflüchtete	in	Bayern


12:30  Mittagssnack


 anschließend Thementische zu erlebten Grenzen/ 
 Grenzerfahrungen


Grenzerfahrungen bewältigen 
 
„Grenzenlos“	-	ein	Wort:	Grenzenlos	frei.	Grenzenlos	offen.	Grenzenlos	hilfsbereit.	Grenzenlos	
überfordert. Das gleiche Wort – komplett unterschiedliche Interpretationen. Man denkt spontan 
in die Richtung, die einen aktuell gerade am Nächsten ist, die in der jeweiligen Situation gerade 
passt. Erfahrungen prägen diese Wahrnehmung.
Auch	in	der	Arbeit	mit	Geflüchteten	haben	wir	alle	in	den	vergangenen	zwei	Jahren	viele	Erfah-
rungen gesammelt. Teils auch Grenzerfahrungen.
Vieles	wurde	möglich,	Neues	wurde	geschaffen,	unbekannte	Wege	und	Methoden	wurden	auspro-
biert. Manch einer stieß dabei auf seine eigenen Grenzen oder ging sogar darüber. Grenzerfahrun-
gen.	Nicht	nur	die	Geflüchteten	selbst	erlebten	diese.
In dieser Fachtagung wollen wir einen Blick werfen auf Grenzerfahrungen in der Arbeit mit Ge-
flüchteten.


14:00  Workshops


 1) Argumentationstraining gegen Stammtisch- 
     parolen 
    Jürgen Kricke, Evang. Landjugend


  2) Herausforderung Sprachen & Verständigung 
     Osama Albernawi, Basel Asideh,  
   JugendIntegrationsbegleiter


      3) Herausforderung religiöse Vielfalt 
           Ahmad Alghoriani, Mohamed Dweidari,  
          JugendIntegrationsbegleiter


      4) Umgang mit Gewalterfahrungen, Traumata  
          und Traumafolgen. 
          Elisabeth Kirchner,  
          Psychologische Psychotherapeutin,  
    Mitarbeiterin Wildwasser Würzburg e. V.


      5) Herausforderung kulturelle Vielfalt   
          Mohammed Karssli, Moheeb Maktabi, 
          Jugendintegrationsbegleiter,  
          Götz Kolle, Jugendbildungsstätte Unterfranken


16:00     Schlussplenum


Ich melde mich zur Fachtagung,  
„Grenzerfahrungen bewätigen“  
im Jugendkurturhaus Cairo verbindlich an. 


_________________________________________
Name
 


_________________________________________
Vorname
 


_________________________________________
Straße
 


_________________________________________
PLZ, Ort
 


_________________________________________ 
E-Mail
 


_____________________________________________ 
Institution/Verein


Kosten: keine
Diese Veranstaltung wird über das Projekt  
„Flüchtlinge werden Freunde“  
gefördert.


 
Gemachte Bild- und Tonaufnahmen während der 
Veranstaltung können auf unseren Webseiten sowie 
Facebookseiten erscheinen.


__________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift





bothe
Dateianlage
171202FlyerGrenzerfahrungen.pdf




Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  IQ“


Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
Informationen für Ehrenamtliche 


Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  IQ“


Stand: September 2017


www.netzwerk-iq.de







Impressum


Herausgeber:
MigraNet – IQ Landesnetzwerk Bayern 
Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH
Wertachstr. 29
D-86153 Augsburg
www.tuerantuer.de
www.migranet.org


Redaktion:
Nathalie Schönberger
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH 
Tel.: +49 (0) 821 / 90 799- 86
Nathalie.Schoenberger@tuerantuer.de


Layout:
Stefanie Simon
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH)
Sternwartstraße 27-29
40223 Düsseldorf  
ssimon@zwh.de
www.zwh.de | www.netzwerk-iq.de


Titelfoto:
© netzwerk4A – Tür an Tür


Stand September 2017



http://www.tuerantuer.de

http://www.migranet.org

http://www.zwh.de

http://www.netzwerk-iq.de





Förderprogramm IQ 3


Inhalt


Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ und Ehrenamt 4


Anerkennung ausländischer Qualifikationen   5
Anerkennung ausländischer Qualifikationen – Praxishandreichung für Ehrenamtliche 7


Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete   9
Praktikum und Ausbildung   11
Zuständigkeiten   12
Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete – Praxishandreichung für Ehrenamtliche 13


Allgemeine Übersicht der Deutschkurse  14
Teilnahme an Integrationskursen   15
Teilnahme an berufsbezogenen Deutschkursen – Informationen für Ehrenamtliche 19


Ehrenamtlich arbeiten: Umgang mit Traumafolgestörungen   20


Links 23
Ihre Notizen 24







4 Broschüre Ehrenamt


Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  
und Ehrenamt


Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt spielen eine immer wichtigere Rolle im Bereich der Arbeitsmarktinte-
gration von Geflüchteten. Trotz öffentlicher Beratungsangebote ist die Gesellschaft zunehmend auch auf das freiwilli-
ge Engagement von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen  
effektiv und zielorientiert zu gestalten, ist die Bereitstellung und Verbreitung von einschlägigen Informationsmateri-
alien für Freiwillige zu den Themen der Arbeitsmarktintegration wichtig.


Ziel dieser Broschüre ist es, Ehrenamtlichen einen allgemeinen Überblick zu folgenden arbeitsmarktrelevanten Themen 
zu geben:


�� Anerkennung ausländischer Qualifikationen


�� Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete


�� Teilnahme an Integrations- und berufsbezogenen Deutschkursen


�� Ehrenamtlich arbeiten: Umgang mit Traumafolgestörungen


Diese Informationsmaterialien sollen Ehrenamtliche bei ihrem freiwilligen Engagement unterstützen. Im konkreten Fall 
wird immer empfohlen eine professionelle Fachberatung aufzusuchen. Diese Broschüre enthält neben detaillierten 
Auflistungen der entsprechenden zuständigen Stellen auch Links zu aktuellen Beratungsangeboten.
Die Broschüre wurde vom IQ Landesnetzwerk Bayern in Zusammenarbeit mit den zuständigen IQ Fachstellen und dem 
BMAS erstellt und mit unterschiedlichen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren des Förderprogramms IQ abgestimmt.


Fragen zum Dokument? 
Diese zentralen Informationsmaterialien werden regelmäßig überarbeitet und an die veränderten Rahmenbedin-
gungen angepasst. Die aktuellste Version finden Sie unter: www.migranet.org/ehrenamt


Für inhaltliche Anmerkungen, Kommentare und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 
Nathalie.Schoenberger@tuerantuer.de 


Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches IQ Landesnetzwerk: 
www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke.html



http://www.migranet.org/ehrenamt

http://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke.html
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Anerkennung ausländischer Qualifikationen –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Die Anerkennung ausländischer Qualifikationen ist die Bewertung eines ausländischen Schul-, Ausbildungs-, oder Studi-
enabschlusses im Vergleich mit einem deutschen Abschluss. Im Verfahren wird die Gleichwertigkeit überprüft. Wenn die 
Qualifikation gleichwertig ist, wird sie damit auch anerkannt. Dieses Dokument dient der allgemeinen Information. Im 
konkreten Fall wird empfohlen eine Fachberatung aufzusuchen.


Wer kann eine Anerkennung beantragen?


Die Voraussetzung, um eine Anerkennung zu beantragen, ist eine im Ausland abgeschlossene, formale Qualifikation. 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die ausschließlich über Berufserfahrung erworben wurden, können nicht durch ein Aner-
kennungsverfahren bestätigt werden. In diesen Fällen gibt es dann eventuell die Möglichkeit, die deutsche Abschluss-
prüfung in dem jeweiligen Beruf als Externenprüfung abzulegen. 
Wenn eine formale Qualifikation erworben wurde, können Personen unabhängig von ihrer Herkunft und vom Aufent-
haltsstatus einen Antrag auf Anerkennung stellen. Das bedeutet, dass Asylbewerber, Geduldete und auch Personen, 
die noch im Ausland leben, einen Antrag stellen dürfen. Für den Antrag auf Anerkennung wird keine Arbeitserlaubnis 
benötigt. 


Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?


Die Anerkennung findet im Rahmen von gesetzlich geregelten Verfahren statt. Am 1. April 2012 trat das sogenannte 
„Anerkennungsgesetz“ in Kraft. Dadurch wurden die Anerkennungsverfahren vereinheitlicht und neue Anerkennungs-
möglichkeiten geschaffen. Das Anerkennungsgesetz ist jedoch nicht das einzige Gesetz, das Anerkennungsverfahren 
regelt. Darüber hinaus spielen zum Beispiel EU-Richtlinien und Berufsfachgesetze eine wichtige Rolle für die Anerken-
nungsverfahren in verschiedenen Berufen. Außerdem gibt es Berufe, deren Anerkennungsverfahren durch Länderge-
setze geregelt sind.


Wofür ist eine Anerkennung notwendig?


Es gibt zwei Gruppen von Berufen: die reglementierten und die nicht-reglementierten Berufe. Ein Beruf ist reglemen-
tiert, wenn der Berufszugang oder die Berufsausübung an den Nachweis einer bestimmten Qualifikation gebunden ist. 
Die Anerkennung ist dann Voraussetzung, um die Tätigkeit in Deutschland ausüben zu dürfen (z.B. Ärztinnen und Ärzte) 
oder die entsprechende Berufsbezeichnung führen zu dürfen (z.B. Ingenieurinnen und Ingenieure). 


Die Mehrheit aller Berufe in Deutschland ist nicht reglementiert. Das betrifft die meisten akademischen Berufe und 
Ausbildungsberufe (z.B. Betriebswirtinnen und Betriebswirte oder Köchinnen und Köche). In diesen Berufen ist eine 
Anerkennung gesetzlich nicht notwendig, um in dem jeweiligen Beruf zu arbeiten. Eine Bewertung der ausländischen 
Qualifikation kann es potentiellen Arbeitgebern jedoch erleichtern, den ausländischen Abschluss einzuschätzen und so 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.


Wer ist für die Anerkennung zuständig?
Je nach Beruf und Wohnort beziehungsweise angestrebtem Ort des Arbeitsplatzes der Antragstellenden sind unter-
schiedliche Stellen für das Anerkennungsverfahren zuständig.
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Wie läuft das Anerkennungsverfahren ab?


Die jeweils zuständige Anerkennungsstelle überprüft die Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation im Vergleich 
zum deutschen entsprechenden Beruf (Referenzberuf) im Hinblick auf Inhalt und Umfang. Auch einschlägige Berufser-
fahrung kann beim Anerkennungsverfahren berücksichtigt werden. Gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
dem deutschen und dem ausländischen Abschluss, dann wird die Gleichwertigkeit bescheinigt. Ergeben sich wesent-
liche Unterschiede, gibt es die Möglichkeit, diese auszugleichen, beispielsweise durch einen Lehrgang oder eine Prü-
fung. Nachdem die Unterschiede ausgeglichen sind, kann die Anerkennung erteilt werden.


Was tun bei fehlenden Dokumenten?


Anerkennungsverfahren erfolgen im Normalfall auf Grundlage der vorgelegten Dokumente. Je mehr Nachweise vorge-
legt werden, desto besser kann die zuständige Stelle die Vergleichbarkeit der ausländischen mit der deutschen Qualifi-
kation überprüfen. Wenn es der/dem Antragstellenden nicht oder nur teilweise möglich ist, Nachweise über die Quali-
fikation vorzulegen, gibt es für bestimmte Berufe die Möglichkeit, die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten praktisch 
nachzuweisen. Eine solche Qualifikationsanalyse kann beispielsweise in Form von Arbeitsproben oder Fachgesprächen 
durchgeführt werden. Voraussetzung ist auch in diesem Fall eine im Herkunftsland abgeschlossene, formale Ausbil-
dung. 


Wie viel kostet die Anerkennung?


Anerkennungsverfahren sind in der Regel mit Kosten verbunden, die je nach Beruf und zuständiger Stelle unterschiedlich 
sein können. Dabei fallen nicht nur Kosten für den Antrag auf Anerkennung an, sondern auch Kosten für einzureichende 
Unterlagen (z.B. für amtlich beeidigte Übersetzungen oder beglaubigte Kopien) und eventuell für Qualifizierungen oder 
Prüfungen. Daher muss unbedingt vorab geklärt werden, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten (beispiels-
weise durch die Arbeitsverwaltung oder sonstige Fördermittel wie dem Anerkennungszuschuss) im Einzelfall zur Verfü-
gung stehen. Die Kostenübernahme ist grundsätzlich nur möglich, wenn sie im Voraus beantragt wurde.


Werden für die Anerkennung Sprachkenntnisse benötigt? 


Grundsätzlich kann ein Anerkennungsverfahren unabhängig von den Sprachkenntnissen begonnen werden. In einigen 
reglementierten Berufen muss man sogar ein bestimmtes Sprachniveau nachweisen, um am Ende die Anerkennung zu 
erhalten und in dem Beruf arbeiten zu dürfen (z.B. Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und -pfleger).


Wer kann im Anerkennungsprozess unterstützen? 


Die Anerkennungsberatungen und Qualifizierungsberatungen im IQ Netzwerk sind unabhängige und spezialisierte 
Fachberatungen. Sie bieten Serviceleistungen für alle Personen, die Fragen zur Anerkennung von ausländischen Qua-
lifikationen und zu Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen des Anerkennungsverfahrens haben. Sie beraten indivi-
duell, neutral und bedarfsgerecht und legen die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten dar. Das schafft Transparenz 
über die ausländische Qualifikation. Bei Bedarf werden die Ratsuchenden in jeder Phase des Anerkennungsprozesses 
begleitet und unterstützt. Wenn weiterreichender Beratungsbedarf besteht, wird zielgerichtet an geeignete Projekte 
oder Beratungsstellen weitergeleitet. Die Beratung ist kostenfrei und kann freiwillig in Anspruch genommen werden.


Unter dem folgenden Link finden Sie die Kontaktdaten der IQ Fachberatungsstellen in Deutschland sowie weitere Informationen: 
www.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratung.html


Informationen zu Anerkennung:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/



http://www.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratung.html

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
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Anerkennung ausländischer Qualifikationen –  
Praxishandreichung für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Bereits bevor die Ratsuchenden von einer Fachberatung zur Anerkennung ihrer ausländischen Qualifikationen bera-
ten werden, können Sie einige Fragen klären. Diese im Folgenden abgefragten Informationen werden später von der 
Fachberatung benötigt, um individuell und umfassend beraten zu können. Wenn Sie oder die Ratsuchenden selbst eine 
Fachberatung kontaktieren, können Sie oder die Ratsuchenden diese Informationen bereithalten. Dies ist aber keine 
Voraussetzung für die Beratung. Bei Unklarheiten und Fragen können Sie die Fachberatung gerne vorab kontaktieren.


Verfügt die/der Ratsuchende über eine oder mehrere abgeschlossene formale Qualifikation/en?


 � Schulabschluss


 � Ausbildungsabschluss


 � Studienabschluss  


 � Sonstiges:  __________________________________________________________________________________ 


In welchem Bereich/Beruf wurde/n die Qualifikation/en erworben?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Aus welchem Land stammt/stammen die Qualifikation/en?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Wie lange hat die Schulbildung/die Ausbildung/das Studium gedauert? In welchem Jahr war der Abschluss?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Hat die/der Ratsuchende Berufserfahrung im Ausland oder in Deutschland? Falls ja, wie lange hat die/der Ratsu-
chende Berufserfahrung im jeweiligen Bereich?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Liegen Zeugnisse vor? Falls ja, welche Zeugnisse sind vorhanden?


 � Schulzeugnis


 � Ausbildungszeugnis


 � Hochschulzeugnis


 � Arbeitszeugnis


 � weitere Zeugnisse:  __________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________
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Fehlen Nachweise (z.B. Diplom, Fächerübersicht, Arbeitszeugnisse)? Falls ja, können diese noch beschafft werden?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Hat die/der Ratsuchende bereits einen Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Qualifikation gestellt? Falls ja, 
bei welcher Stelle?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Was ist das Ziel der/des Ratsuchenden?


 � im erlernten Beruf arbeiten


 � in einem anderen Bereich arbeiten:  ______________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________ 


 � eine Ausbildung beginnen
 � ein Studium beginnen oder fortsetzen


 � Sonstiges: __________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________ 
 


Wie ist die aktuelle berufliche Situation der/des Ratsuchenden?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Ist die/der Ratsuchende bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter gemeldet, wenn ja bei welchem?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Welchen Aufenthaltsstatus hat die/der Ratsuchende?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Hat die/der Ratsuchende bereits deutsche Sprachkenntnisse? Falls ja, auf welchem Niveau?


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


Damit die Ratsuchenden alle notwendigen Informationen für das Anerkennungsverfahren erhalten, wenden Sie sich bitte an eine der 
kostenlosen Fachberatungen zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“. Unter folgendem Link finden Sie die Beratungsstellen in Deutschland: 
www.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratung.html



http://www.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratung.html
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Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Die Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, gestaltet sich für Geflüchtete unterschiedlich. Maßgeblich ist der 
Aufenthaltsstatus, die Dauer seit der Registrierung als asylsuchende Person in Deutschland, das Herkunftsland und wo 
in Deutschland eine geflüchtete Person wohnt bzw. wohnen muss. Welchen Arbeitsmarktzugang eine geflüchtete Per-
son hat, wird in der Regel im Ausweisdokument vermerkt.


Wer darf unter welchen Bedingungen einer Beschäftigung nachgehen?


Geflüchtete mit einem Ankunftsnachweis, einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung:


Wartezeit/Beschäftigungsverbot | 1. bis 3. Monat (ggf. bis 6. Monat)
Geflüchtete mit einem der o. g. Status dürfen in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland keiner Be-
schäftigung nachgehen. Hinzu kommen möglicherweise drei weitere Monate, in denen die Personen die Verpflichtung 
haben in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen (1-6 Monate). In dieser Zeit gilt ein Beschäftigungsverbot.


Nachrangiger Arbeitsmarktzugang | 4./7. bis 15. Monat (bzw. 4./7. bis 48. Monat)
In den ersten 15 Monaten des Aufenthaltes wird in der Regel bei der Bundesagentur für Arbeit zusätzlich eine so-
genannte Vorrangprüfung durchgeführt (siehe unten Punkt „Welche Prüfungen führen die Ausländerbehörde und 
Bundesagentur für Arbeit durch?“). Durch das Integrationsgesetz wurde für Geflüchtete die Vorrangprüfung in 133 
Agenturbezirken bis zum 5. August 2019 ausgesetzt. Bis dahin wird sie nur noch in Mecklenburg-Vorpommern flä-
chendeckend,  in Bayern in den Agenturbezirken Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg-Coburg, Bayreuth, Hof, Fürth, 
München, Nürnberg, Passau, Schweinfurt, Traunstein und Weiden, sowie in NRW in den Agenturbezirken Bochum, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen und Recklinghausen durchgeführt. 
Unabhängig vom Wohnort findet während des nachrangigen Arbeitsmarktzugangs in den ersten vier Jahren in jedem 
Fall eine Prüfung der Arbeitsbedingungen durch die Bundesagentur für Arbeit statt. Nach vier Jahren Voraufenthalt 
muss die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr eingeholt werden.


Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang möglich | ab 49. Monat: 
Nach dem 48. Monat liegt es im Ermessen der Ausländerbehörde, der geflüchteten Person einen uneingeschränkten 
Arbeitsmarktzugang zu erteilen. Es erfolgen keine Prüfungen durch die Bundesagentur für Arbeit.


Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis:
Die Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 5 (Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen)
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) §§ 22-26 berechtigt in der Regel uneingeschränkt zur Arbeitsaufnahme, ohne dass 
es hierfür einer weiteren Erlaubnis durch die Ausländerbehörde bedarf.
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Können Geflüchtete eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit beantragen?


Nach dem AufenthG ist der Aufenthalt in Deutschland an bestimmte Aufenthaltszwecke gebunden. Demnach können 
sich Personen z. B. aus familiären Gründen, zum Zwecke der Ausbildung oder der Erwerbstätigkeit oder aus völker-
rechtlichen, humanitären und/oder politischen Gründen (Geflüchtete) in Deutschland aufhalten. Ein Zweckwechsel 
ist für Asylbewerber und anerkannte Schutzberechtigte grundsätzlich nicht vorgesehen. Es ist somit grundsätzlich in 
der Regel nicht möglich, beispielsweise als Asylbewerberin oder anerkannter Flüchtling eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Beschäftigung (§ 18 AufenthG) zu erlangen.


Welche Prüfungen führen die Ausländerbehörde und Bundesagentur für Arbeit durch?


Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung benötigen für die Erwerbstätigkeit eine Beschäftigungserlaub-
nis (auch Arbeitsgenehmigung genannt) der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde prüft, ob ausländerrechtliche 
Bestimmungen gegen die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis stehen. Ist dies nicht der Fall, wird der Antrag auf 
eine Beschäftigungserlaubnis an die Bundesagentur für Arbeit zur Prüfung weitergeleitet. Bei der Vorrangprüfung, die 
derzeit in nur wenigen Agenturbezirken durchgeführt wird, wird geprüft, ob für eine konkrete Arbeitsstelle, auf die sich 
eine geflüchtete Person bewirbt, eine bevorrechtigte Person, die für die Stelle geeignet ist, zur Verfügung steht. Bevor-
rechtigt sind alle deutschen und EWR-Staatsangehörigen, alle EU-Bürgerinnen und Bürger sowie Ausländerinnen und 
Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis, die einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang beinhaltet. Zusätzlich wird 
in allen Agenturbezirken eine Prüfung der Arbeitsbedingungen durchgeführt. Dabei wird insbesondere geprüft, ob der 
Arbeitgeber die geflüchtete Person zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als ein vergleichbarer Inländer beschäftigen 
möchte und der entsprechende Lohn angeboten wird. 


Welche Arbeitsmarktchancen haben Geflüchtete aus „sicheren Herkunftsstaaten“?


Die sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ sind in Anlage II zu § 29a Asylgesetz festgelegt. Es handelt sich derzeit 
um die Staaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik 
Montenegro, Senegal und Serbien. Für Geflüchtete aus sicheren Herkunftsstaaten, die bis zum 31. August 2015 ein 
Asylgesuch geäußert haben, gelten die regulären Bedingungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Für Geflüchtete aus 
sicheren Herkunftsstaaten, die einen Ankunftsnachweis, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung haben und die 
nach dem 31. August 2015 ein Asylgesuch geäußert haben, gilt ein generelles Beschäftigungsverbot.


Können Geflüchtete einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen?


Für Geflüchtete mit Ankunftsnachweis, Aufenthaltsgestattung oder Duldung ist Selbstständigkeit nicht erlaubt.
Für Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und § 25 Abs. 2 ist Selbstständigkeit erlaubt.
Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 müssen die Zustimmung zur Selbstständigkeit bei der Aus-
länderbehörde einholen, die dann nach Ermessen entscheidet.
Um den Zugang zu einer selbständigen Tätigkeit nachhaltig zu gestalten, wird das Aufsuchen einer Fachberatung bei 
den örtlichen Arbeitsagenturen, sowie IHK- und HWK-Stellen empfohlen.
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Praktikum und Ausbildung –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Wer darf eine Ausbildung machen?


Personen mit positiv beschiedenem Asylantrag oder subsidiärem Schutz haben uneingeschränkten Zugang zu einer 
Ausbildung. Für Geflüchtete mit einem Ankunftsnachweis oder einer Aufenthaltsgestattung ist ab dem vierten Monat 
eine betriebliche Ausbildung mit Erlaubnis der Ausländerbehörde ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
möglich, eine schulische Ausbildung bereits ab dem 1. Tag. 


Geduldete können ab dem 1. Tag ihres Aufenthaltes mit Genehmigung der Ausländerbehörde eine betriebliche und 
ohne Genehmigung eine schulische Ausbildung beginnen. Sie erhalten für die Zeit der qualifizierten Berufsausbildung 
eine „Ausbildungsduldung“, wenn konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht bevorstehen (auch „3+2-Regelung“ genannt). Diese wird für die Dauer der Ausbildung erteilt. Im Anschluss an die 
Ausbildung bekommt die Person eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre nach § 18a Aufenthaltsgesetz für eine ihrer 
Ausbildung entsprechenden Beschäftigung.


Eine Ausbildungsduldung wird auch erteilt, wenn die Ausbildung bereits während des Asylverfahrens (Status: Aufent-
haltsgestattung) begonnen wurde und der Asylantrag abgelehnt wird. Die Ausbildungsduldung wird dann für die rest-
liche Zeit der Ausbildung erteilt. Geduldete aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“, deren Registrierung nach 
dem 31.08.2015 erfolgte, haben keinen Anspruch auf eine Ausbildungsduldung.


Wer darf ein Praktikum machen?


Praktika gelten grundsätzlich als Beschäftigungsverhältnisse und bedürfen daher der Erlaubnis (Genehmigung) der Aus-
länderbehörde und in der Regel auch der – von der Ausländerbehörde intern einzuholenden – Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit. Personen mit positiv beschiedenem Asylantrag oder subsidiärem Schutz haben uneingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt und müssen daher nicht die Genehmigung der Ausländerbehörde für ein Praktikum vorab 
einholen. Wer einen Ankunftsnachweis, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzt, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Praktikum in einem Betrieb absolvieren. Der Begriff „Praktika“ wird im Sprachgebrauch für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten und Maßnahmen verwendet, die jeweils sehr unterschiedliche Zustimmungs- 
und Erlaubniserfordernisse mit sich bringen (z. B. Hospitation, Probearbeit, ehrenamtliche Tätigkeit etc.). 


Eine gute Übersicht über die einzelnen Formen und Voraussetzungen finden Sie hier: 
www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf


Informationen bezüglich Zugang zu Aus- und Weiterbildungsförderung für Geflüchtete finden Sie hier:
www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Bilder/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2017/FE_Kompakt_
Ausbildungsf%C3%B6rderung_Gefl%C3%BCchtete_2017-07-14.pdf



http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf

http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Bilder/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2017/FE_Kompakt_Ausbildungsf%C3%B6rderung_Gefl%C3%BCchtete_2017-07-14.pdf

http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Bilder/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2017/FE_Kompakt_Ausbildungsf%C3%B6rderung_Gefl%C3%BCchtete_2017-07-14.pdf
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Zuständigkeiten –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Wer erhält welche Sozialleistungen und wer ist für die Arbeitsförderung zuständig?


Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden von den Sozialämtern verwaltet, Leistungen nach 
dem SGB II von den Leistungsabteilungen in den Jobcentern. Für die Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung 
(ggf. auch Praktikum), für die Hinführung an den Arbeitsmarkt durch Maßnahmen und für diverse Förderinstrumente 
sind die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter zuständig.


Aufenthaltsstatus Sozialleistungen
Kund/-innen der Agentur für 
Arbeit oder der Jobcenter


�� Ankunftsnachweis
Nach dem AsylbLG zu-


ständige Behörde 
(z. B. Sozialamt)


Agentur für Arbeit�� Aufenthaltsgestattung


�� Duldung


Aufenthaltserlaubnis nach §§ im Aufenthaltsgesetz


§ 18a Jobcenter Jobcenter


§ 22 Jobcenter Jobcenter


§ 23 Abs. 1 i. V. m.  §§ 104 a u. b o. § 23a Jobcenter Jobcenter


§ 23 Abs.1 (wegen Krieges im Heimatland) Sozialamt Agentur für Arbeit


§ 23 Abs. 2 Jobcenter Jobcenter


§ 23a Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 1 Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 2 Satz 1  
(1. u. 2. Alternative) Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 3 Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 4 Satz 1 Sozialamt Agentur für Arbeit


§ 25 Abs. 4 Satz 2 Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 4a u. 4b Jobcenter Jobcenter


§ 25 Abs. 5 (wenn weniger als 18 Monate seit der 
Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung 
vergangen sind)


Sozialamt Agentur für Arbeit


§ 25 Abs. 5 (wenn mehr als 18 Monate seit der Ent-
scheidung über die Aussetzung der Abschiebung 
vergangen sind)


Jobcenter Jobcenter


§ 25a Jobcenter Jobcenter


§ 25b Jobcenter Jobcenter
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Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete –  
Praxishandreichung für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Was tun, wenn eine geflüchtete Person arbeiten möchte?


 � Das Ausweispapier lesen


�� Welchen Aufenthaltsstatus hat die Person?
�� Wann wurde die Person registriert? Wann wurde der Asylantrag gestellt? 
�� Aus welchem Land kommt die Person?
�� Wo wohnt die Person?
�� Was steht zum Arbeitsmarktzugang in den Nebenbestimmungen?


 � Das Ausweispapier interpretieren


�� Was bedeuten die einzelnen Punkte in Kombination für den Arbeitsmarktzugang?
�� Ist die Situation kompliziert oder übersichtlich?


 � Rat und Unterstützung, wenn der Fall übersichtlich ist


�� Begleitung zur zuständigen Arbeitsverwaltung (Agentur für Arbeit oder Jobcenter)
�� Ggf. Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche (Stellengesuche lesen, Bewerbung schreiben)
�� Besorgung des Arbeitserlaubnisantrags bei der Ausländerbehörde und Hilfe beim Ausfüllen 


 � Rat und Unterstützung bei Unklarheiten und wenn der Fall kompliziert ist


�� Professionelle Unterstützungsangebote aufsuchen, da sonst schwerwiegende Fehlentscheidungen mit  
 möglicherweise unerwünschten und unumkehrbaren Folgen getroffen werden.


An welche professionellen Stellen kann ich verweisen?


. Arbeitsverwaltung (Agentur für Arbeit oder Jobcenter): Für Arbeitssuche und Maßnahmen zu Arbeitsförderung 
  www.arbeitsagentur.de


. IvAF-Netzwerke: Für alles rund um Beschäftigung, Ausbildung, Praktikum und Spracherwerb
 www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html


. IQ-Netzwerke: Für das Thema Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Qualifizierungsmaßnahmen
www.netzwerk-iq.de/


. KAUSA-Servicestellen: Für Beratungen zu Ausbildungsmöglichkeiten www.jobstarter.de/kausa


. Asylsozialberatungen: Für Fragen zu Aufenthaltsstatus, Asylverfahren, Wohnen u.a.



http://www.arbeitsagentur.de

https://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html

http://www.netzwerk-iq.de/

https://www.jobstarter.de/kausa
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Allgemeine Übersicht der Deutschkurse –  
Informationen für Ehrenamtliche
Stand: September 2017


Wie wird das Sprachniveau definiert?


Die Deutschkurse orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). Der GER besteht aus 6 Stu-
fen, die von Niveau A1 bis C2 aufeinander aufbauen. 


1. Jeder Integrationskurs besteht aus einem Orientierungs- 
und einem Sprachkurs. Mit Erreichen des Sprachniveaus 
B1 endet dieser Kurs. Das Ziel dieser Kurse ist die Ver-
mittlung allgemeinsprachlicher Kenntnisse.


2. Berufsbezogene Deutschkurse beginnen ab B2. Ziel die-
ser Kurse ist es, den Arbeitsmarktzugang zu ermögli-
chen. Für Teilnehmende, die in den Integrationskursen 
das Niveau B1 nicht erreichen, besteht die Möglichkeit, 
sowohl die Niveaustufe A2 als auch B1 im Rahmen der 
berufsbezogenen Spezialmodule nachzuholen.


3. Um in Deutschland zu studieren, wird mindestens C1 
benötigt und die erfolgreiche Teilnahme an der DSH 
Prüfung (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang.)


Niveaustufe nach dem GER Sprachkenntnisse


A1 Anfänger
Grundkenntnisse


A2
Grundlegende 
Kenntnisse


B1
Fortgeschrittene 
Sprachverwendung erweiterte 


Kenntnisse
B2 Selbstständige 


Sprachverwendung


C1 Fachkundige 
Sprachkenntnisse


verhandlungssicher


C2
Annähernd 
muttersprachlicher
Kenntnisse


Welche Art von Deutschkursen gibt es?


Zweck Art Zugang über …


Einstieg/Alltagsbewältigung Integrationskurse BAMF (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge)
Ausländerbehörden
Jobcenter/Agentur für Arbeit


Arbeitsmarktzugang ESF BAMF Kurse Jobcenter/Agentur für Arbeit
IvAF (Integration von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen)


Berufsbezogene Deutschkurse gemäß 
§45a AufenthG (Aufenthaltsgesetz)


Jobcenter/Agentur für Arbeit
BAMF


Studium Studienvorbereitende Deutschkurse „International Offices“ der Hoch-
schulen/ Universitäten


Allgemein Onlinekurse/ Apps nach eigener Initiative
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Teilnahme an Integrationskursen  –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Wer kann an einem Integrationskurs teilnehmen? 


�� Asylsuchende und Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive  
 (aktuell Iran, Irak, Somalia, Syrien, Eritrea) gem. § 44 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1-3 AufenthG


�� Geduldete nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG  


�� Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 AufenthG 


�� Geflüchtete mit abgeschlossenem Asylverfahren nach Erteilung einer  Aufenthaltserlaubnis 


Was kostet die Teilnahme an einem Integrationskurs?


Für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG oder nach SGB II beziehen, ist die Teilnahme kostenlos.


Wie kann man sich zum Integrationskurs anmelden? 


Antrag auf freiwillige Teilnahme an einem Integrationskurs
Asylsuchende und Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive können mit Asylantragstellung 
einen Zulassungsantrag direkt beim BAMF stellen. Die Anträge müssen an das BAMF, Referat 326, 90343 Nürnberg ge-
schickt werden. Die Antragsteller erhalten dann bei freiem Kursplatz einen Berechtigungsschein, ein Merkblatt mit In-
formationen zum Integrationskurs und einen Hinweis auf www.bamf.de/webgis, um Kursträger und Kursort in der Nähe 
des Wohnorts zu finden. Der Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs ist zu finden unter: Bamf -> Willkommen 
in Deutschland -> Deutsch lernen -> Integrationskurse
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html


Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs
In der Regel werden Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis bei fehlenden Sprachkenntnissen von der Ausländerbe-
hörde zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet. In dem Fall erhalten sie zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
einen Verpflichtungsschein. Auch der Leistungsträger nach dem SGB II (Jobcenter oder Optionskommune) kann die 
Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtend in einer Eingliederungsvereinbarung festlegen. 


Asylsuchende und Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, Geduldete nach § 60a Abs. 2 
Satz 3 AufenthG sowie Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 AufenthG können seit 01.01.2017 zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs durch den Leistungsträger nach dem AsylbLG verpflichtet werden. 


Mit dem Verpflichtungsschein erhalten die Personen ein Merkblatt mit Informationen zum Integrationskurs und einen 
Hinweis auf www.bamf.de/webgis, um Kursträger und Kursort in der Nähe des Wohnorts zu finden. Danach müssen 
sich die Personen bei einem Kursträger anmelden, der die Teilnahme am Integrationskurs innerhalb von sechs Wochen 
ermöglichen muss. Der Nachweis der Anmeldung muss an die verpflichtende Stelle (Leistungsträger) weitergeleitet 
werden. Mit der Anmeldung verpflichtet man sich ordnungsgemäß am Unterricht und an der Prüfung teilzunehmen. 
Bei Nichteinhaltung von Pflichten durch den Teilnehmenden drohen Leistungskürzungen.



http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
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Werden Fahrtkosten erstattet? 


Auf Antrag bei der zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes kann man einen Zuschuss für die Fahrtkosten zum 
Integrationskurs erhalten, wenn die Person finanziell bedürftig ist. 
Dem Antrag ist ein entsprechender Nachweis beizufügen: 


�� SGB II-Leistungsbezug


�� Wohngeld


�� BAföG


�� Kindergeldzuschlag


�� Bezüge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz


�� Befreiung von Kita-Gebühren


�� Befreiung von GEZ Gebühren


�� Örtliches Sozialticket


Voraussetzung ist jedoch, dass der Kursort mehr als 3 km von Ihrer Wohnung entfernt ist. Man erhält grundsätzlich nur 
die Fahrtkosten zum nächstgelegenen Integrationskursträger.


Wie ist der Ablauf eines Integrationskurses?


Der allgemeine Integrationskurs umfasst 600 UE1 Sprachkurs und 100 UE Orientierungskurs. Ein spezieller Integrations-
kurs umfasst 600 UE bzw. 900 UE und zuzüglich 100 UE Orientierungskurs. Für lerngewohnte Teilnehmer gibt es den 
Intensivkurs, der 400 UE Sprachkurs und zuzüglich 30 UE Orientierungskurs beinhaltet. Der Sprachkurs endet mit der 
Prüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ (DTZ) und der Orientierungskurs endet mit der Prüfung „Leben in Deutschland“ 
(LiD). Wenn man immer ordnungsgemäß am Unterricht teilgenommen hat, das volle Stundenkontingent des Integra-
tionskurses ausgeschöpft, aber in der Sprachprüfung des Abschlusstests das Sprachniveau B1 nicht erreicht hat, kann 
man einen Antrag auf einmalige Wiederholung von 300 Unterrichtsstunden stellen. Auch die Prüfung kann einmal 
kostenlos wiederholt werden.


1 UE = Unterrichtseinheit dauert 45 min.
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Welche Arten von Integrationskursen gibt es?


Für verschiedene Personengruppen werden von den Kursträgern unterschiedliche Integrationskursarten angeboten. 
Über die Inanspruchnahme der Kursart entscheidet jedoch verbindlich der Kursträger auf Grundlage des Einstufungstests.


Integrationskursarten/ 
Unterrichtseinheiten


Personengruppen/ Kriterien für spezielle Integrationskursarten


Allgemeiner Integrationskurs  
bis zu 700 UE (600+100)


Für Personen ohne besonderen sprachpädagogischen Förderbedarf
Bei Nichtbestehen der DTZ Prüfung darf man bei ordnungsgemäßer und vollstän-
diger Teilnahme 300 UE (Wiederholerstunden) und die Prüfung wiederholen. 


Intensivkurs  
bis zu  430 UE (400+30)


Personen mit günstigen Lernvoraussetzungen, z.B. Akademikerinnen und Akade-
miker, Kenntnis mehrerer Fremdsprachen.


Jugendintegrationskurs  
bis zu 1.000 UE


Junge Erwachsene vor Vollendung des 27. Lebensjahres (zum Kurseintrittszeit-
punkt), die auf ihren späteren beruflichen Lebensweg vorbereitet werden sollen. 
Neben einer ersten berufsorientierten sprachlichen Ausrichtung sind auch 
erste fachsprachliche Kenntnisse Ziel dieses Kurses. Dabei kann auch über das 
Sprachniveau B1 hinausgegangen werden, wenn es die Kapazität der Lerngrup-
pe zulässt. Darüber hinaus werden den Teilnehmenden durch eine Praxisphase 
Anknüpfungspunkte im Alltag und Erprobungsräume geboten, in denen sie die 
erworbenen Kenntnisse laufend anwenden und vertiefen können.


Förderkurs  
bis zu 1.000 UE


Personen, welche die deutsche Sprache vorwiegend ungesteuert, d. h. außer-
halb eines geregelten Unterrichtskontextes erworben haben (erkennbar z. B. an 
Diskrepanz Gespräch – Deutsch-Test). Bei Nichtbestehen der DTZ Prüfung darf 
man bei ordnungsgemäßer und vollständiger Teilnahme 300 UE und die Prüfung 
wiederholen.


Alphabetisierungskurs  
bis zu 1000 UE


Personen, die in ihren Erstsprachen nicht oder nicht ausreichend lesen oder 
schreiben können. Das Besondere am Kurs ist, dass die Wiederholerstunden im 
Umfang von 300 UE auch ohne die sonst zwingend erforderliche nicht-erfolg-
reiche Teilnahme an der DTZ-Prüfung beansprucht werden können.


Zweitschriftlernerkurs
bis zu 1000 UE


Spezieller Integrationskurs für Menschen, die in Sprachen mit einem nicht-
lateinischen Schriftsystem alphabetisiert sind und nun die lateinische Schrift zum 
Erlernen der deutschen Sprache erwerben müssen. Das Besondere am Kurs ist, 
dass die Wiederholerstunden im Umfang von 300 UE auch ohne die sonst zwin-
gend erforderliche nicht-erfolgreiche Teilnahme an der DTZ-Prüfung beansprucht 
werden können.


Frauenintegrationskurs  
bis zu 1000 UE


Frauen, die aus familiären oder kulturellen Gründen keinen allgemeinen Inte-
grationskurs besuchen können und die auf Grund ihrer aktuellen Situation nicht 
auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Bei Nichtbestehen der DTZ Prüfung darf 
man bei ordnungsgemäßer und vollständiger Teilnahme 300 UE und die Prüfung 
wiederholen.


Elternintegrationskurs bis zu 
1000 UE


Mütter/Väter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren; zusätzlicher inhalt-
licher Schwerpunkt auf Erziehung, Bildung und Ausbildung. Bei Nichtbestehen 
der DTZ Prüfung darf man bei ordnungsgemäßer und vollständiger Teilnahme 
300 UE und die Prüfung wiederholen.
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Teilnahme an berufsbezogenen Deutschkursen –  
Informationen für Ehrenamtliche 
Stand: September 2017


Welche Deutschkurse können Geflüchtete mit Arbeitsmarktzugang nach dem Integrationskurs besuchen? 


ESF-BAMF- Programm zur berufsbezogenen Sprachförderung: Dieses Programm läuft Ende 2017 aus. Bis dahin können 
Asylbewerber und Geduldete mit Arbeitsmarktzugang aus allen Herkunftsländern teilnehmen. Eine Zuweisung zu den 
Kursen (A2 bis B2) erfolgt über IvAF (Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen).
BAMF Kurse – „Berufssprachkurse“ (berufsbezogene Deutschkurse) gemäß § 45a AufenthG.


Welche Ziele haben berufsbezogene Deutschkurse gemäß § 45a Aufenthaltsgesetz (AufenthG)?


1. Allgemeine berufsbezogene Sprachkurse führen von B1 zu B2, von B2 zu C1 oder von C1 zu C2. Voraussetzung ist 
ein gültiges B1-Zertifikat. Die Kurse schließen mit einer bundesweit anerkannten Prüfung ab. Jedes Modul umfasst 
300 Unterrichtseinheiten. Die Module können einmal wiederholt werden.


2. Spezialmodule beinhalten fachspezifische Sprachlerninhalte für bestimmte Berufsfelder, beispielsweise für die Pfle-
ge oder den kaufmännischen Bereich. Die Angebote der Spezialmodule werden kontinuierlich erweitert. Geplant 
sind unter anderem auch Online Module. Außerdem bieten die Spezialmodule die Möglichkeit, das Sprachniveau 
A2 und B1 zu erreichen, wenn dies im Rahmen eines Integrationskurses nicht geschafft wurde.


Wer kann an berufsbezogenen Deutschkursen gemäß § 45a AufenthG teilnehmen?


�� Geflüchtete aus Iran, Irak, Syrien, Eritrea Somalia und Afghanistan* mit einer Gestattung oder Duldung gemäß  
 § 60a Abs.2, Satz 3 und Aufenthaltserlaubnis und Geflüchtete mit abgeschlossenem Asylverfahren und daraus  
 resultierender Aufenthaltserlaubnis, 


�� Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB II oder SGB III,


�� Arbeit- und Ausbildungssuchende, 


�� Auszubildende, 


�� Personen, die ein Berufsanerkennungsverfahren für ihren ausländischen Abschluss durchlaufen,


�� Personen, die für den Zugang zum Beruf ein bestimmtes Sprachniveau erreichen müssen. 


Für wen sind die berufsbezogenen Deutschkurse kostenlos? 


Kostenbefreit sind alle Personen, die zur Teilnahme an einem berufsbezogenen Sprachkurs vom Jobcenter oder von der 
Agentur für Arbeit verpflichtet worden sind. 
Außerdem ist die Teilnahme ebenfalls kostenlos für Beschäftigte, die neben der Beschäftigung 


�� Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,


�� dem SGB II oder


�� Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII beziehen oder


�� einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.


�� Kostenbefreit sind auch Auszubildende, die eine Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. 


* Für die berufsbezogene Sprachförderung (gem. § 45a AufenthG) hat dies zur Folge, dass die Teilnahme an Berufssprachkursen ab dem Sprachniveau B1  
   ermöglicht wird, auch wenn vorher kein Integrationskurs absolviert wurde.
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Werden Fahrtkosten erstattet?


Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die Berufsausbildungsbei-
hilfe während einer Berufsausbildung oder berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme erhalten, können nach der An-
meldung beim Sprachkurs einen Antrag beim BAMF auf Fahrtkostenerstattung stellen. Voraussetzung ist jedoch immer, 
dass der Unterrichtsort mehr als 3 km von ihrer Wohnung (kürzeste Fußstrecke) entfernt ist.


Gibt es Kinderbetreuungsangebote? 


Die Kursträger unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Suche nach örtlichen Kinderbetreuungsan-
geboten. Wenn kein örtliches Betreuungsangebot verfügbar ist, kann man für mindestens drei betreuungsbedürftige 
Kinder vom BAMF eine Unterstützung beantragen. 


Wie meldet man sich zu einem berufsbezogenen Deutschkurs an?


Die Jobcenter oder Agenturen für Arbeit verpflichten oder erstellen eine Teilnahmeberechtigung* für arbeits- oder 
ausbildungssuchend oder arbeitslos gemeldete Kundinnen und Kunden. Personen mit einer Verpflichtung werden vom 
Sprachkursträger vorrangig zum nächsten Kurs angemeldet. Begleitend zum Anerkennungsverfahren ausländischer Ab-
schlüsse kann man auch direkt durch das BAMF den Antrag auf eine Teilnahmeberechtigung stellen.


�� Beschäftigte, Auszubildende oder Personen im Anerkennungsverfahren, die nicht bei einem Jobcenter oder  
 einer Arbeitsagentur gemeldet sind und keine Leistungen nach AsylbLG beziehen, können den Antrag auf eine  
 Teilnahmeberechtigung direkt beim BAMF stellen: Bamf -> Infothek -> berufsbezogene Sprachförderung 
       www.bamf.de/DE/Infothek/BerufsbezogeneFoerderung/Deutschfoerderung45a/deutschfoerderung45a-node.html


�� Bezieher von Leistungen SGB II** erhalten die Teilnahmeberechtigung über das Jobcenter.


�� Bezieher von Leistungen SGB III (Personen, die ausbildungssuchend, arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet  
 sind oder an Maßnahmen zur Berufsvorbereitung oder der assistierten Ausbildung nach SGB III teilnehmen),  
 Geduldete nach §60a Abs.2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes (dringende humanitäre persönliche Gründe, erheb- 
 liches öffentliches Interesse)**, Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea, Somalia  
 und Afghanistan** erhalten die Teilnahmeberechtigung über die Agentur für Arbeit.


�� Personen, die ein Anerkennungsverfahren für ihre ausländischen Bildungsabschlüsse durchlaufen oder  
 Personen, die für den Zugang zum Beruf ein bestimmtes Sprachniveau erreichen müssen oder Personen, die  
 eine Berufsausbildung oder eine Einstiegsqualifizierung (§57, Abs.1, §54a SGB III) absolvieren, erhalten die  
 Teilnahmeberechtigung über das BAMF.


Materialien für DaZ mit Geflüchteten finden Sie u. a. auch auf www.deutsch-am-arbeitsplatz.de
Einen Überblick zur berufsbezogenen Sprachförderung gem. § 45a finden Sie unter: www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html


*    hat ab dem Datum der Ausstellung nur 3 Monate Gültigkeit
** Vorrangig angemeldet werden Personen, die zur Teilnahme an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung verpflichtet sind oder eine Aufenthalts- 
      gestattung nachdem Asylgesetz besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist.



http://www.bamf.de/DE/Infothek/BerufsbezogeneFoerderung/Deutschfoerderung45a/deutschfoerderung45a-node.html

http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html





20 Broschüre Ehrenamt


Ehrenamtlich arbeiten: Umgang mit Traumafolgestörungen – 
Informationen für Ehrenamtliche
Stand:September 2017


Bürgerschaftliches Engagement als wertvolle Stütze für Geflüchtete


In Ihrer Funktion als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher sind Sie oft Wegweiser und eine Brücke zum Leben in Deutsch-
land. Sie geben Ihr Wissen an Geflüchtete weiter und fördern dadurch die persönliche oder auch berufliche Orientie-
rung. Das Ziel Ihrer Unterstützung ist es, die Eigenverantwortung und Initiative Ihres Gegenübers zu stärken. Die ehren-
amtliche Begleitung eines einzelnen Geflüchteten sollte zeitlich begrenzt sein und auf Hilfe zur Selbsthilfe abzielen.


Erklären Sie und bleiben Sie dabei immer auf Augenhöhe. Vergessen Sie nicht, dass Geflüchtete nicht nur Flucht-
biographien haben, sondern vielseitige Menschen sind, die auch eine Vergangenheit vor der Flucht haben. Berücksich-
tigen Sie die schwierige Lebenssituation, in der der individuelle Handlungsspielraum aus rechtlichen Gründen häufig 
begrenzt ist. Geduld ist daher von beiden Seiten erforderlich. Ihr Engagement kann im Einzelfall auch dazu beitragen, 
Ängste abzubauen und Missverständnisse zu vermeiden. Sie können eine entscheidende Begleiterin oder ein entschei-
dender Begleiter auf dem Weg zur Integration sein.


Nicht jeder Kontakt verläuft aber einfach und geradlinig. Manchmal sind Sie gefordert, Hindernisse zu überwinden 
oder kreativ zu handeln. Insbesondere wenn die oder der Geflüchtete traumatisiert ist, kann es zu unvorhergesehenen 
Herausforderungen kommen. 


Handlungsempfehlungen für den Umgang mit traumatischen Erfahrungen bei Geflüchteten


Fragen Sie nicht nach Kriegs- oder Gewalterfahrungen und Fluchtgründen. Schlimme Ereignisse können durch das 
 Erinnern daran erneut durchlebt werden. Diese psychische Situation kann man beschreiben als einen immer wieder 
auslösbaren Zustand, der den ursprünglichen Angst- und Panikreaktionen auf die Gewalterfahrungen ähnlich ist. Un-
ter der Qual eines unfreiwilligen psychischen Wiedererlebens leiden viele Betroffene über Jahre hinweg. Traumatisie-
rungen können schwere psychische Probleme auslösen, die zu massiven Schwierigkeiten im Privatleben führen können. 
Es ist daher nicht sinnvoll und hilfreich, die oder den Geflüchteten gezielt nach seinen vergangenen Kriegserfahrungen 
und Fluchterlebnissen zu fragen. Wenn Sie feststellen, dass Geflüchtete von sich selbst aus etwas erzählen möchten, 
gehen Sie damit behutsam und diskret um. Es ist normal dass auf schlimme Ereignisse psychische Reaktionen folgen 
können. Das Gehirn muss die Erfahrungen sortieren. Nicht der Geflüchtete ist verrückt, sondern die erlebten Ereignisse 
waren es.


Es ist in der Begleitung vielmehr hilfreich, Geflüchtete immer wieder auf ihre Stärken und Fähigkeiten hinzuweisen und 
die gemeisterten Herausforderungen Wert zu schätzen. Erkennen und benennen Sie Talente, Fähig- und Fertigkeiten, 
die nicht direkt mit der Flucht verbunden sind. Diese sind für jede Geflüchtete und jeden Geflüchteten ganz individuell, 
sei es ein Talent zu singen, die Fähigkeiten Menschen aufzuheitern, in schwierigen Situation rational und ruhig zu han-
deln, sich einen Zukunftswunsch erhalten zu haben oder aber Dinge gut reparieren zu können.


Zum Thema Selbstschutz: was können Sie tun, damit Sie nicht an Ihre Grenzen stoßen?


Der Umgang mit psychisch belasteten Geflüchteten und den komplexen gesetzlichen und administrativen Rahmen-
bedingungen fordert viel Energie und Aufmerksamkeit. 


Es ist wichtig, dass Sie während Ihres Engagements stets bestrebt sind, die richtige Balance zu finden, d. h. geben zu 
können, ohne dass es zu viel für Sie wird. Wenn Sie aufgrund von Beobachtungen oder Verhaltensweisen der Geflüch-
teten bzw. des Geflüchteten den Eindruck haben, dass zusätzlicher Behandlungsbedarf besteht, bitten wir Sie, nicht 
abzuwarten, sondern sich an Beratungseinrichtungen in Ihrer Region zu wenden. Eine Liste mit weiterführenden Links 
und Telefonnummern finden sie am Ende der Seite.


Es kann Sie zum einen bereichern, wenn Sie das zunehmende Vertrauen der Geflüchteten spüren, die Ihnen über ihre 
schwierige Situation und belastenden Erfahrungen zu berichten beginnen. Dieselbe Situation kann sich zum anderen 
aber auch belastend für Sie selbst auswirken. Unter Umständen geht Ihnen das Schicksal der Geflüchteten sehr nahe. 
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Wenn zu große Betroffenheit über das Schicksal des Geflüchteten überhandnimmt, können Sie selbst entmutigt wer-
den, oder Sie können zu Anstrengungen herausgefordert werden, die auf Dauer über Ihre eigenen psychischen und 
physischen Grenzen hinausgehen. Es ist deshalb sinnvoll, Ihre eigene Belastbarkeit in regelmäßigen Abständen kritisch 
zu hinterfragen, einschätzen und Ihre persönliche Grenze kennen.


Um das Gehörte besser zu verarbeiten, ist es hilfreich, in regelmäßigen Abständen etwas zu tun, das Ihnen guttut und 
einen Ausgleich schafft. 


Die folgende Auflistung ist als Anregung und Auswahl für Sie gedacht:


�� Zeitstruktur: Machen Sie sich insgesamt bewusst, wie viel Zeit Sie in Ihre ehrenamtliche Arbeit investieren 
können und wollen und stellen Sie dies bereits zu Beginn klar. Wenn Sie möchten, benennen Sie einen festen 
Zeitrahmen, wann Sie in dringenden Fällen telefonisch erreichbar sind. Überlegen Sie aber selbstkritisch,  
ob Sie dieses zusätzliche Hilfsangebot leisten und verkraften können. 


�� Achten Sie stets auf Ihre persönlichen Grenzen, und messen Sie sich nicht an anderen Ehrenamtlichen.  
Es ist wichtig, dass Sie sich nicht überfordern. 


�� Fehler lassen sich nicht vermeiden und sind normal! Ihr Engagement ist ein Ehrenamt, das unterstützt,  
aber nicht die Verantwortung für den Betroffenen übernehmen kann. Ihre ehrenamtliche Funktion ist zeitlich 
begrenzt, und mit Ihrem Ehrenamt ist keine langfristige Unterstützung oder Bindungstreue verbunden. 


�� Binden Sie Ihr Umfeld mit ein. Fragen Sie in regelmäßigen Abständen Freunde oder Familienmitglieder,  
wie diese Sie in der letzten Zeit erlebt haben, und wie die Erlebnisse, die Sie von ihrem Engagement berichten, 
auf diese wirken. Ihr Engagement soll insgesamt mit Freude und Zufriedenheit, mit positiver Selbsterfahrung, 
dem Knüpfen von sozialen Kontakten und dem Gefühl, etwas Gutes zu tun, verbunden sein, auch wenn es 
zwischenzeitlich Phasen des Auf und Ab geben wird.


�� Wenn das Schicksal der Geflüchteten bei Ihnen starke Betroffenheit auslöst, raten wir Ihnen, mit einer ver-
trauten Person, einer Expertin oder einem Experten zu sprechen.


�� Nicht nur in schwierigen Fragen, sondern auch bei allgemeinen Fragen gibt es Einrichtungen die Ihnen unter-
stützend zur Seite stehen können. Bei Fragen zu der Situation von Flüchtlingen gibt es in den größeren Städten 
Flüchtlingsräte, die teilweise auch Fortbildungen für Ehrenamtliche anbieten. Auch kann der Kontakt zu den 
im Flüchtlingsbereich tätigen Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände bzw. Städte und Gemeinden hilfreich 
sein. Bei organisatorischen Fragen bzw. Fragen rund ums Ehrenamt können Sie sich an Freiwilligenzentren in 
Ihrer Nähe wenden. 


�� Hilfreich für Ihre Betreuung vor Ort könnte auch ein regelmäßig stattfindender Stammtisch sein, mit der  
Möglichkeit sich mit anderen ehrenamtlichen Betreuern auszutauschen.


Weitere Informationen vor allem zu den Symptomen und Problemen einer Traumatisierung und wie Sie damit  umgehen 
können, finden Sie in der Broschüre „Wegweiser für Ehrenamtliche“ von Refugio München unter: 
www.refugio-muenchen.de/presse-publikationen/publikationen/wegweiser-fuer-ehrenamtliche/


Außerdem empfehlen wir Ihnen eine Liste mit Telefonnummern und Adressen von Ansprechpartnern vor Ort zu erstel-
len, um bei Akutfällen schnell reagieren zu können: 


�� Klinik – Notfallaufnahme Psychiatrie: 


�� Bezirkskrankenhaus (BKH): 


�� Hausarzt – erste Anlaufstelle:


�� Psychosoziale Beratungsstellen (Caritas/Diakonie/Rotes Kreuz/AWO/etc.): 


�� Psychosoziale Zentren:



http://www.refugio-muenchen.de/presse-publikationen/publikationen/wegweiser-fuer-ehrenamtliche/ 
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Liste mit weiterführenden Links und Telefonnummern:


Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF): http://www.baff-
zentren.org/mitgliedszentren-und-foerdermitglieder/


FlüchtlingsSeelsorgeTelefon: http://www.fluechtlingsseelsorgetelefon.de/ 
Beratungstelefon (Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag 17–21 Uhr): 0 30/4 40308112


SeeleFon für Flüchtlinge: https://www.bapk.de/projekte/aktuelle-projekte/seelefon-fuer-fluechtlinge.html  
Beratungstelefon (Montag, Dienstag, Mittwoch 10–12 Uhr und 14–15 Uhr): 02 28/710024 25


Refugio München: http://www.refugio-muenchen.de/ 
Beratungstelefon (Montag 10 –12 Uhr und Donnerstag 14–16 Uhr): 0 89/98 29 57-0


Wüstenrose Fachstelle Zwangsheirat und weibliche Beschneidung: http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-
zwangsheirat/kontakt.html 
Beratungstelefon (Montag 14 –16 Uhr, Dienstag 10–12 Uhr, Donnerstag 13 –15 Uhr): 0 89/4 52 16 35-0


Exilio – Hilfe für Migranten, Flüchtlinge und Folterüberlebende e.V.: http://www.exilio.de/index/



http://www.baff-zentren.org/mitgliedszentren-und-foerdermitglieder/

http://www.baff-zentren.org/mitgliedszentren-und-foerdermitglieder/

http://www.fluechtlingsseelsorgetelefon.de/

https://www.bapk.de/projekte/aktuelle-projekte/seelefon-fuer-fluechtlinge.html 

http://www.refugio-muenchen.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

http://www.exilio.de/index/
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Links
IQ-Netzwerke: Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Integration in den 
Arbeitsmarkt:
www.netzwerk-iq.de


Neustart – Alle Informationen für Asylsuchende, Arbeitsuchende und Arbeitgeber auf einen Blick: 
www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/neustart-in-deutschland.html


Unfallversichert im freiwilligen Engagement: 
www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a329-zu-ihrer-sicherheit-unfallversichert-im-ehrenamt.html


Verbraucherzentrale – Informationen und Tipps für Flüchtlingshelfer rund um Bankkonto, Kostenfallen, Verträge und 
vieles mehr: http://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe


Informationen zum Erfordernis einer Arbeitserlaubnis für ein Praktikum für Geflüchtete:
www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf


Zugang zu Aus- und Weiterbildungsförderung für Geflüchtete:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html


Arbeitsverwaltung (Agentur für Arbeit oder Jobcenter): Für Arbeitssuche und Maßnahmen zu Arbeitsförderung 
www.arbeitsagentur.de


IvAF-Netzwerke: Für alles rund um Beschäftigung, Ausbildung, Praktikum und Spracherwerb:
www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html


KAUSA-Servicestellen: Für Beratungen zu Ausbildungsmöglichkeiten 
https://www.jobstarter.de/kausa


„Stark im Beruf“: Unterstützung von Müttern mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt: 
www.starkimberuf.de


Wohnsitzregelung für Geflüchtete:
www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/neuer-flyer-zur-wohnsitzregelung-fuer-gefluechtete-zum-download.html


Materialien für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mit Geflüchteten finden Sie u. a. auch auf:
www.deutsch-am-arbeitsplatz.de


Berufsbezogene Deutschsprachförderung gem. § 45a:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html


Wegweiser für Ehrenamtliche zum Thema Traumata: 
www.refugio-muenchen.de/presse-publikationen/publikationen/wegweiser-fuer-ehrenamtliche/


Fördermöglichkeiten bei freiwilliger Rückkehr und Weiterwanderung: http://germany.iom.int/de/reaggarp



http://www.netzwerk-iq.de

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/neustart-in-deutschland.html 

http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a329-zu-ihrer-sicherheit-unfallversichert-im-ehrenamt.html

http://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html

https://www.jobstarter.de/kausa

http://www.starkimberuf.de

http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/neuer-flyer-zur-wohnsitzregelung-fuer-gefluechtete-zum-download.html

http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html

http://www.refugio-muenchen.de/presse-publikationen/publikationen/wegweiser-fuer-ehrenamtliche/





24 Broschüre Ehrenamt


Ihre Notizen







Förderprogramm IQ 25


Ihre Notizen







www.netzwerk-iq.de
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